
 

 

 

 

 

 

 Revision: 24 

 Freigabe: 25.01.2024 

 

 

 

     

Verantwortlicher: Product Compliance EGGER  Seite 1 von 2 

 

 

Bestätigung zur Einhaltung der REACH-Verordnung 

1907/2006/EC 
 

REACH ist die Abkürzung für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 

REACH ist eine EU-Verordnung mit der Nummer 1907/2006/EC, die am 01. Juni 2007 in Kraft getreten ist mit dem Zweck die 

nationalen Chemikalienrechte zu harmonisieren. EGGER ist sich seiner Aufgaben und Pflichten bezüglich der Verordnung 

bewusst. 

Die von EGGER produzierten Produkte 

▪ Eurospan Spanplatten roh und Dünnspanplatten roh 

▪ Eurodekor Spanplatten beschichtet, Eurodekor MDF beschichtet, Eurodekor Dünnspanplatten beschichtet 

▪ PerfectSense Lackplatten, PerfectSense Premium Schichtstoffe, PerfectSense Schichtstoffe Matt 

▪ MDF roh, Dünn-MDF roh und Dünn-HDF roh 

▪ Möbelfertigteile und Arbeitsplatten 

▪ Eurolight Leichtbauplatten roh und beschichtet  

▪ Schichtstoffe und Schichtstoffverbundplatten 

▪ Dünn-HDF lackiert 

▪ ABS Kanten, PMMA Kanten, PP Kanten, Dekorative Mehrschichtkanten und Stützkanten 

▪ Kompaktplatten 

▪ Laminat-Boden, Aqua+ Fußboden und Design-Boden GreenTec 

▪ Egger DHF, Egger Schnittholz, Egger Dachlatte 

▪ Egger OSB, Egger ErgoBoard, Egger DecoWall und Egger EcoBox 

 

sind „Erzeugnisse“ im Sinne von REACH. Eine Registrierung oder Vorregistrierung für Erzeugnisse sieht REACH nicht vor. 

Es gibt aber Informationspflichten zu SVHC Stoffen. 

 

SVHC Liste 

Die REACH Verordnung sieht vor, dass besonders besorgniserregende Substanzen (Substances of Very High Concern - 

SVHC) ein spezielles Zulassungsverfahren durchlaufen. Diese SVHC unterliegen einer Informationspflicht innerhalb der 

Lieferkette, wenn ein Erzeugnis einen Stoff aus der Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1% (w/w) enthält. 

Wir bestätigen hiermit, dass in den oben genannten Produkten kein Stoff aus der Kandidatenliste in einer 

informationspflichtigen Menge vorliegt. 

 

Anhang XIV und Anhang XVII 

Diese Anhänge beinhalten Substanzen, für welche Zulassungen notwendig sind bzw. in ihrer Anwendung beschränkt oder 

verboten wurden. 

Wir bestätigen hiermit, dass wir die Anforderungen von Anhang XIV und Anhang XVII einhalten. 

 

 

SCIP Datenbank 

Die SCIP Datenbank wurde durch die ECHA auf Grundlage der Abfallrahmenrichtlinie eingerichtet und beinhaltet 

Informationen zu SVHC in Erzeugnissen. Eine Eintragung ist nur vorgesehen, wenn die Konzentration einer SVHC im 

Erzeugnis über 0,1%(m/m) liegt. Wie beschrieben ist dies bei EGGER Produkten nicht der Fall, weshalb eine Eintragung 

nicht notwendig ist. 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, so wenden Sie sich direkt an environment@egger.com 
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Manfred Riepertinger 

Leitung Core Material Management/ 

Product Sustainability Group 

25.01.2024, St. Johann in Tirol 

Andreas Geyer 

Leitung Competence Center 

Chemie 

25.01.2024, Unterradlberg 

 

 

 

 

 

 
 


